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Präsidentin Anneliese Kitzmüller: Es liegt dazu keine Wortmeldung mehr vor. 

Wünschen die Herren Berichterstatter ein Schlusswort? – Das ist nicht der Fall. Somit 

ist die Debatte geschlossen. 

Ich komme zu den Abstimmungen, die ich über jeden Ausschussantrag getrennt vor-

nehme.  

Wir gelangen nun zur Abstimmung über Tagesordnungspunkt 5: Entwurf betreffend 

ein Bundesgesetz, mit dem das Ökostromgesetz 2012 geändert wird, samt Titel und 

Eingang in 557 der Beilagen.  

Da der vorliegende Gesetzentwurf Verfassungsbestimmungen enthält, stelle ich zu-

nächst im Sinne des § 82 Abs. 2 Z 1 der Geschäftsordnung die für die Abstimmung er-

forderliche Anwesenheit der verfassungsmäßig vorgesehenen Anzahl der Abgeordne-

ten fest.  

Ich bitte nunmehr jene Damen und Herren, die dem vorliegenden Gesetzentwurf zu-

stimmen, um ein entsprechendes Zeichen. – Das ist mehrheitlich angenommen. 

Ausdrücklich stelle ich die verfassungsmäßig erforderliche Zweidrittelmehrheit fest. 

Wir kommen sogleich zur dritten Lesung. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die diesem Gesetzentwurf auch in dritter Lesung zu-

stimmen, um ein entsprechendes Zeichen. – Das ist mehrheitlich angenommen. 

Ich stelle auch hier die erforderliche Zweidrittelmehrheit fest.  

Wir gelangen zur Abstimmung über Tagesordnungspunkt 6: Entwurf betreffend Bio-

masseförderung-Grundsatzgesetz in 558 der Beilagen. 

Hiezu haben die Abgeordneten Lettenbichler, Kassegger, Kolleginnen und Kollegen ei-

nen Zusatz- beziehungsweise Abänderungsantrag eingebracht.  

Ich werde daher zunächst über die vom erwähnten Zusatz- beziehungsweise Abände-

rungsantrag betroffenen Teile und schließlich über die restlichen, noch nicht abge-

stimmten Teile des Gesetzentwurfes abstimmen lassen.  

Die Abgeordneten Lettenbichler, Kassegger, Kolleginnen und Kollegen haben einen 

Zusatz- beziehungsweise Abänderungsantrag betreffend Änderungen in den §§ 4 und 6 

sowie eine Einfügung in § 5 eingebracht. 

Wer dem seine Zustimmung gibt, den bitte ich um ein bejahendes Zeichen. – Das ist 

mit Mehrheit angenommen. 
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Schließlich komme ich zur Abstimmung über die restlichen, noch nicht abgestimmten 

Teile des Gesetzentwurfes samt Titel und Eingang in der Fassung der Regierungsvo-

rlage. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die hiezu ihre Zustimmung geben, um ein entspre-

chendes Zeichen. – Das ist mehrheitlich angenommen. 

Wir kommen somit zur dritten Lesung. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die auch in dritter Lesung ihre Zustimmung geben, 

um ein entsprechendes Zeichen. – Das ist mit Mehrheit angenommen. 

Wir gelangen nunmehr zur Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abge-

ordneten Lettenbichler, Kassegger, Kolleginnen und Kollegen betreffend „einheitliche 

Vorgangsweise durch Berücksichtigung eines Muster-Landesausführungsgesetzes zum 

Biomasseförderung-Grundsatzgesetz durch die Landesgesetzgeber“. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die hiefür sind, um ein entsprechendes Zeichen. – 

Das ist die Mehrheit, angenommen. (E 70) 

 


